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2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

    (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Herrsching a. Ammersee

1. Änderung Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 43

"Wartaweil Teil A"

Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde Herrsching erlässt aufgrund

- §§ 2, 9, 10 und 13a Baugesetzbuch (BauGB)

- Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

- Art.23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO)

- der Planzeichenverordnung (PlanzV)

- Art. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetztes

in der jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diesen

Bebauungsplan als Satzung.

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den rechtsverbindlichen

Bebauungsplan Nr. 43 - Wartaweil Teil A.

Der Bebauungsplan besteht aus:

Teil A Planzeichnung

Teil B Festsetzungen durch Planzeichen, nachrichtliche Übernahmen und Hinweise.

Teil C Textliche Festsetzungen und Hinweise

Teil D Verfahrensvermerke

Teil E Begründung

jeweils in der Fassung vom 19.11.2018.

Teil B - Festsetzungen durch Planzeichen, nachrichtliche Übernahmen und

Hinweise (Planzeichen nach der PlanZV 90)

Sondergebiet "Forschung und Bildung"

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

   (§9 Abs.1 Nr. 1 des Baugesetzbuches BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung BauNVO /

   (§9 Abs.1 Nr. 1  BauGB, §§ 16-21 BauNVO)

SO

1.1

III maximale Anzahl der Vollgeschosse,

hier z.B. 3 Vollgeschosse

WH-S

13,00 m

WH-B

8,00 m

zulässige Wandhöhe seeseitig in Meter ausgehend

vom natürlichen Gelände, hier z.B. 13 m

zulässige Wandhöhe bergseitig in Meter ausgehend

vom natürlichen Gelände, hier z.B. 8 m

GR 400 m² zulässige Grundfläche in m², hier z.B. 400 m²

Baugrenze 2.1

3. Verkehrsflächen

    (§9 Abs.1 Nr. 11 und Abs.6  BauGB)

Straßenbegrenzungslinie3.2

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Privatstraße3.1

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Baum, zu pflanzen4.2

Baum Bestand, zu erhalten, Standort eingemessen4.1

5. Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze5.1

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans5.5

8. Sonstige Planzeichen als Hinweis

Hinweise

5.9

Nachrichtliche Übernahme

Bebauung Bestand8.1

Flurstücksgrenze und Flurnummer, vom Bebauungsplan

betroffene  Flurstücke: 1739, 1739/1, 1743, 1745, Gemarkung

Herrsching a. Ammersee

174
5

5.7

St

geplante interne Erschließung Weg/Holzsteg

i.V.m. textl. Festsetzung 2.1 (6)

Aussichtsplattform

Bachlauf, Bestand

8.2

Umgrenzung von Flächen für Garagen oder Carports5.2

Ga

Umgrenzung von Flächen für Müllsammelstellen5.3

M

5.10 Lärmschutzwand, i.V.m. textl. Festsetzung 1.5

Biotop mit Biotopnummer
6.1 B 8032-003-01

FFH-Gebiet mit Nummer, Lage außerhalb Geltungsbereich
8.7

FFH
7932-372.05

Landschaftsschutzgebiet mit Nummer, Geltungsbereich liegt

vollständig im LSG 00542.01 Westlicher Teil des Landkreises

Starnberg

6.2

SPA-Gebiet mit Nummer, Lage außerhalb Geltungsbereich
8.8

7932-471.02

6. Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

LSG
LSG 00542.01

SPA

8.4

5.6

geplante interne Erschließung Weg/Holzsteg

i.V.m. textl. Festsetzung 2.1 (6)

8.3 Höhenlinien

Bestimmung der zulässigen Einzelnutzung

im Bauraum

Verwaltung

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen mit Nummer

i.V.m. textl. Festsetzung 1.3 (2)

5.4

NA 1

5.11 Sichtdreieck Radweg (3m x 30m)

Wald/Gehölz Bestand8.5

7. Flächen für den Hochwasserschutz

Überschwemmungsgebiet HQ 100
7.1

zulässige Dachformen z.B. PD (Pultdach),

FD (Flachdach), SD (Satteldach), WD (Walmdach)

PD, FD

8.6 Wegeflächen und Trampelpfade Bestand (unbefestigt)

Stützwand mit jeweils max. zulässiger Höhe z.B. 0,5 m

5.12

SO  III

 GR

400 m²

Verwaltung

 WH-S

PD, FD

 WH-B

Fläche, in der Stützmauern bis 0,5 m Höhe zulässig sind

5.13

Anbauverbotszone Staatsstraße 20 m vom Fahrbahnrand
6.3

0,5 m

5.14 geplante interne Erschließung wassergebundene Decke

5.8

geplante interne Erschließung Waldweg

i.V.m. textl. Festsetzung 2.1 (6)

13,00 m

8,00 m
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Teil D - Verfahrensvermerke

1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde vom Bauausschuss der Gemeinde

Herrsching a. Ammersee am 18.09.2017 gefasst und am 18.10.2017 ortsüblich bekannt gemacht (§

2 Abs. 1 BauGB)

2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.09.2017 wurden die Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.10.2017 bis

29.11.2017 beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.09.2017 wurde mit der Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.10.2017 bis 29.11.2017 öffentlich ausgelegt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 25.07.2018 wurde mit der Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.08.2018 bis 19.09.2018 erneut öffentlich ausgelegt.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 25.07.2018 wurden die Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.09.2018 bis

05.10.2018 erneut beteiligt.

6. Die Gemeinde Herrsching a. Ammersee hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.11.2018 den

Bebauungsplan in der Fassung vom 19.11.2018 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung

beschlossen.

Herrsching a. Ammersee,...............................

............................................................

Christian Schiller

Erster Bürgermeister

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............................. gemäß

§10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist

damit in Kraft getreten. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen

Dienststunden im Rathaus, Zimmer 220, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Die Hinweise nach § 44 Abs. 5 und § 215 Abs. 2 BauGB waren in der Bekanntmachung enthalten.

Herrsching a. Ammersee,...............................

............................................................

Christian Schiller

Erster Bürgermeister

1. Änderung Bebauungsplan mit integriertem

Grünordnungsplan Nr. 43 "Wartaweil Teil A"

Herrsching a. Ammersee

Teil C - Textliche Festsetzungen und Hinweise

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß Baugesetzbuch (BauGB)

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

(1) Für den gesamten Geltungsbereich wird als Art der baulichen Nutzung ein sonstiges

Sondergebiet (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Forschung und

Bildung“ festgesetzt.

(2) Zulässig sind:

· Gebäude und Anlagen für den Betrieb von Forschungs- und Bildungseinrichtungen

· Räume für Büro-, Verwaltungs- und Ausbildungsnutzungen von Forschungs- und

Bildungseinrichtungen

· Gebäude und Zeltplätze für die kurzzeitige Beherbergung der Besucher von Forschungs- und

Bildungseinrichtungen

· Gastronomische Einrichtungen, die der Versorgung des Gebietes und von Besuchern der

Forschungs- und Bildungseinrichtungen dienen

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden:

· Maximal eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen mit einer maximalen Wohnfläche

von 100 m²

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BauGB, §§ 16, 18, 19 und 20 BauNVO)

(1) Für Nebenanlagen gemäß Festsetzung C. 1.3 (2) ist eine Überschreitung der Grundfläche auf bis zu

1.400 m² zulässig.

(2) Die Grundfläche von Wegeflächen gemäß den Festsetzungen B. 5.1, B. 5.2, B. 5.3, B. 5.6, B 5.7, B

5.8 und B. 5.14 darf über die Flächen gemäß Abs. 1 hinaus zusätzlich maximal 1.800 m² betragen.

(3) Beim Verwaltungsgebäude sind drei Vollgeschosse nur zulässig, wenn das Untergeschoss als

Vollgeschoss ausgebildet ist. Sollte das Untergeschoss nicht als Vollgeschoss ausgebildet sein, sind

nur 2 Vollgeschosse zulässig.

1.3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) und Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr.1

BauGB, § 22 BauNVO)

(1) Garagen, Carports und offene Stellplätze sind ausschließlich in den festgesetzten überbaubaren

Grundstücksflächen sowie in den dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.

(2) In den durch Planzeichen 5.4 abgegrenzten Bereichen sind nur nachfolgend aufgeführte

Nebenanlagen mit der jeweiligen maximal zulässigen Grundfläche zulässig:

NA 1: Bauhof / Materiallager; 50 m²

NA 2: Frei-Unterrichtsfläche (nicht überdacht) / Willkommenspunkt Seeseite; 20 m²

NA 3: Kunst im Eingangsbereich; 30 m²

NA 4: bestehender Wasserspielplatz; 50 m²

NA 5: Erweiterung Wasserspielplatz; 50 m²

NA 6: Toilettenanlage; 35 m²

NA 7: Zeltplatz; 50 m²

NA 8: Lager- und Gerätehaus; 80 m²

NA 9: Bauwagen für Aufenthalt, 15 m²

NA 10: Wasserpavillon für Aufenthalt und Forschungstätigkeit; 70 m²

NA 11: Frei-Unterrichtsfläche (nicht überdacht); 20 m²

NA 12: Frei-Unterrichtsfläche (nicht überdacht); 20 m²

NA 13: Hochsitz / Beobachtungsstand; 10 m²

NA 14: Kletterbaum; 10 m²

NA 15: Walderlebnispfad, 50 m²

NA 16: Aussichtsplattform; 10 m²

NA 17: Frei-Unterrichtsfläche (nicht überdacht); 20 m²

NA 18: Pumpenhaus; 15 m²

NA 19: Fahrradständer überdacht; 15 m²

NA 20: Kompostlager, 10 m²

In den Flächen für Nebenanlagen sind ausschließlich die jeweils benannten Nutzungen zulässig.

Die Nebenanlagen NA 3, 4, 5, 7 sowie 11, 12, 14, 15, 16, 17 sowie 20 dürfen nicht als Gebäude

ausgebaut und nicht vollflächig versiegelt werden, sondern sind baum- und wurzelschonend mit

Punktfundamenten und Holzdecks oder als wassergebundener Belag auszubilden.

(3) In dem durch Planzeichen 5.3 abgegrenzten Bereich ist die Errichtung eines Müllhauses mit einer

maximalen Grundfläche von 15 m² zulässig.

1.4 Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

(1) Geländeveränderungen im 5-m-Bereich um die beiden Bauräume von "Verwaltungsgebäude" und

"Gästehaus" sind mit einer maximalen Grundfläche von 300 m² zulässig. Abgrabungen dürfen

maximal 1,0 m betragen. Aufschüttungen sind bis zu maximal 2,0 m über das bestehende Gelände

zulässig.

(2) Außerhalb der 5-m-Bereiche nach Abs. 1 sind Aufschüttungen und Abgrabungen bis zu einer Höhe

von jeweils maximal 0,5 m zulässig.

1.5 Immissionsschutz

(1) Entsprechend der Darstellung in der Planzeichnung sind Schallschutzwände entlang der östlichen

Grundstücksgrenze mit einer Höhe von bis zu 2,5 m über dem bestehenden Gelände zulässig.

Diese Schallschutzwände sind zulässig:

- unmittelbar nördlich der Zufahrt zum Grundstück bis auf eine Länge von 112 m nach Norden hin und

- im Bereich der NA 16 Aussichtsplattform bis zu einer Länge von 80 m.

(2) Falls keine Schallschutzwand errichtet wird, müssen die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen an

der Ostseite des Gästehauses im Falle von Ersatzbauten oder baurechtlich

genehmigungspflichtigen Umbauten ein resultierendes Schalldämm-Maß von R'

W

 ≥ 30 dB

aufweisen. Fenster von Räumen, die zum Schlafen dienen, müssen mit schallgedämmten

Lüftungseinrichtungen versehen werden.

2. Örtliche Bauvorschriften gemäß Bayerischer Bauordnung (BayBO)

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. BayBO)

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen

(1) Zulässige Dachneigungen

Es sind nur Flachdächer und geneigte Dächer sind bis zu einer Dachneigung von 38 Grad zulässig.

(2) Dachbegrünung

Flachdächer sind zu begrünen.

(3) Dachgauben

Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 30 Grad zulässig. Die Gesamtbreite der Dachgauben

darf maximal 

1

3

 der Gebäudebreite betragen.

(4) Mauern / Lärmschutzwände / Stützwände

a) Die durch das Planzeichen 5.10 dargestellten Lärmschutzwände sind mindestens 1,0 m von der

Grundstücksgrenze abzurücken.

b) Beiderseits der Zufahrt von der Staatsstraße ist auf bis zu 30 m Gesamtlänge eine Einfriedung als

Mauer mit bis zu 1,8 m Höhe zulässig.

c) Die straßenseitige Mauer sowie Lärmschutzwände sind straßenseitig zu bepflanzen. Hier ist

entweder ein Strauch je 3 lfm oder je 2 lfm heimische Klettergehölze (Efeu bzw. heimische

Rankpflanzen mit entsprechenden Rankhilfen) vorzusehen.

d) Über die nach Festsetzung durch Planzeichen 5.10 und 5.12 und nach Abs. (4)b zulässigen Mauern

und Lärmschutzwände hinaus sind Stützwände nur ausnahmsweise und bis zu einer max. Höhe von

0,5 m zulässig, um Verkehrsflächen / Erschließungsflächen abzustützen.

(5) Einfriedungen durch Zäune

Zäune zur Einfriedung des Geländes sind bis zu einer Höhe von 1,20 m über natürlichem Gelände

zulässig. Sie sind ausschließlich aus Holz oder Maschendraht zulässig. Zum Erhalt der

Durchgängigkeit des Geländes für Kleinsäuger müssen Zäune ohne Zaunsockel sowie mit mind. 15

cm Bodenfreiheit ausgebildet werden.

(6) Wege und interne Erschließungsflächen

Wege und interne Erschließungsflächen sind ausschließlich aus wasserdurchlässigen Materialien

(wassergebundener Belag, Rindenmulch oder -häcksel, Waldweg auf anstehendem, verdichtetem

Boden) zulässig. Eine darüber hinausgehende Versiegelung ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn

dies aus technischen Gründen (Topografie, Erosionsgefahr) zwingend erforderlich ist.

(von Norden beginnend)

Im Bereich der Festsetzung durch Planzeichen 5.6 ist ein bis zu 1,50 m breiter Weg mit

wassergebundener Decke oder Holzsteg zulässig.

Im Bereich der Festsetzung Planzeichen 5.7 ist ein bis zu 2,00 m breiter Weg mit

wassergebundener Decke oder Holzsteg zulässig.

In Bereich der Festsetzung Planzeichen 5.8 ist ein bis zu 2,00 m breiter Waldweg auf anstehendem,

verdichtetem Boden zulässig.

(7) Informationstafeln, Fahnen, Kunstobjekte

Auf dem Gelände sind maximal 5 Informationstafeln mit bis zu 2,00 m Höhe und bis zu 1,00 m²

Ansichtsfläche zulässig.

Im Einfahrtsbereich des Geländes sind bis zu drei Fahnenmasten sowie eine künstlerische

Installation bis zu 4 m Höhe zulässig.

3. Grünordnung

3.1 Erhalt von Gehölzstrukturen

Für den durch Festsetzung durch Planzeichen 4.1 als zu erhalten festgesetzten Baumbestand und

die durch Planzeichen 4.2 als zu pflanzend festgesetzten Bäumen gilt folgendes:

(1)    Vor Beginn von Erd- und/oder Abrissarbeiten sind zum Schutz der Wurzelbereiche von Bäumen

(Kronentraufe zuzüglich 1,50 m) ortsfeste Baumschutzzäune zu erstellen und dauerhaft während

der Bauzeit zu erhalten. Müssen im Kronentraufbereich Erdarbeiten durchgeführt werden, so sind

diese in Handarbeit durchzuführen.

(2)    Vor Beginn von Erdaushubarbeiten sind im Wurzelbereich von Bäumen (Kronentraufe zuzüglich

1,50 m)  Wurzelschutzvorhänge zu erstellen und während der Bauzeit regelmäßig zu bewässern.

(3)    Bei baulichen Anlagen, die den Wurzelbereich von Bäumen (Kronentraufe zuzüglich 1,50 m)

tangieren, sind senkrechte Verbaumaßnahmen (Berliner Verbau) vorzunehmen.

(4)    Beim Verlegen von Leitungen aller Art muss der Wurzelbereich von Bäumen (Kronentraufe

zuzüglich 1,50 m) unterfahren werden (z.B. Spülbohrung). Ist eine Spülbohrung z.B. aus

geologischen Gründen nicht möglich so dürfen Wurzeln mit einem Durchmesser >= 2 cm nicht

durchtrennt werden.

(5)    Für Baumaßnahmen gefällte Bäume sind innerhalb eines Jahres nach Nutzungsaufnahme in

gleicher Art und Anzahl an einem geeigneten Standort durch Neupflanzung zu ersetzen.

3.2 Anpflanzung von Gehölzen

Im Umfeld des Verwaltungsgebäudes sind insgesamt 3 Einzelbäume an den durch Planzeichen

gekennzeichneten Standorten zu pflanzen. Der Standort kann um 5,00 m in alle Richtungen

verschoben werden. Die Bäume sind innerhalb eines Jahres nach Nutzungsaufnahme zu pflanzen.

Im gesamten Planungsgebiet sind ausschließlich heimische standortgerechte Gehölze zulässig.

Dies gilt auch für Sträucher und Hecken.

Mindestpflanzqualität für Bäume: Hochstamm, 3xv., m.B., STU 16/18 cm

3.3 Umweltbaubegleitung

Vor Beginn aller Arbeiten ist eine Umweltbaubegleitung zu bestellen, die die Einhaltung der

grünordnerischen Festsetzungen und der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie die

artenschutzrechtlichen Anforderungen sicherstellt, diese entsprechend begründet und mit Wort und

Bild dokumentiert. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der Dokumentationsbericht

unaufgefordert der Gemeinde Herrsching und der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt

Starnberg zu übermitteln.

3.4   Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

(1) Vor Beginn der Baumaßnahmen muss eine Feintrassierung der geplanten Wegestrukturen und

Nebenanlagen erstellt werden, die den Schutz der Vegetationsstrukturen während der

Baumaßnahme sicher stellt.

(2) Zum Schutz und Erhalt der bestehenden Vegetationsstrukturen haben die Bauarbeiten in

Vor-Kopf-Bauweise zu erfolgen. Der Arbeitsbereich ist auf das unbedingt notwendige Maß zu

reduzieren. Im Wurzelbereich (Kronentraufe + 1,50 m) sind Baumaßnahmen ausschließlich mit

Stammschutz, Wurzelvorhang und Handgrabung zulässig.

3.5   Vermeidungsmaßnahmen Insekten und Fledermäuse

Zum Schutz von Insekten und Fledermäusen (Flugroute und Nahrungsangebot) sind geeignete

Lampenkonstruktionen und Leuchtmittel einzusetzen:

(1) Es sind Lampen mit einem hohen gelben Lichtanteil wie Natrium-Niederdruckdampflampen oder

LEDs mit bernsteingelber oder warmweißer Farbe zu verwenden, da diese einen geringen UV- und

Blauanteil haben.

(2) Es sind voll abgeschirmte Leuchten zu verwenden, die nur in einem Winkel von 20° unterhalb der

Horizontalen strahlen. Auf geneigte Lampen ist zu verzichten.

(3) Es sind Lampenkonstruktionen auszuwählen, die sich nicht zu Insektenfallen entwickeln können

(z.B. insektendichte, eingekofferte Leuchtanlagen).

(4) Bodenstrahler und Kugellampen sind unzulässig.

4. Hinweise

4.1 Oberboden

Bei allen Baumaßnahmen soll der vorhandene Oberboden fachgerecht gesichert, gelagert und so

geschützt werden, dass er jederzeit wieder verwendbar ist. Oberbodenlager sollen mit einer

Deckansaat versehen werden, sofern eine Lagerungsdauer von mehr als 2 Monaten abzusehen ist.

4.2 Artenschutz

Bei Arbeiten an Gebäuden und bei Eingriffen in Gehölze können besonders oder streng geschützte

Arten wie Vögel, Fledermäuse oder Amphibien betroffen sein. Es ist sicher zu stellen, dass im

Rahmen eines Bauvorhabens artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht

berührt werden (z.B. durch ökologische Untersuchungen und eine Umweltbaubegleitung).

Grundsätzlich dürfen ggf. erforderliche Rodungen von Gehölzen nur in der Zeit vom 1.10 bis zum

28.2. durchgeführt werden. Ein ggf. erforderlicher Abbruch von Gebäuden muss gegebenenfalls in

Zeiten durchgeführt werden, in denen keine Nutzung durch gebäudebewohnende Vogel- und

Fledermausarten erfolgt. Soweit erforderlich (z.B. bei Höhlenbäumen) sind vorgezogene

Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen (z.B. Nistkästen). Werden artenschutzrechtliche

Verbotstatbestände berührt, so bedarf dies einer Ausnahme durch die Regierung von Oberbayern.

4.3 Bauvorhaben im Landschaftsschutzgebiet

Der Bebauungsplan liegt im Landschaftsschutzgebiet „Westlicher Teil des Landkreises

Starnberg“. Gemäß der Landschaftsschutzgebietsverordnung ist es verboten den Naturhaushalt zu

schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten.

Im Falle eines Bauantrages wird die Befreiung von den Bestimmungen der

Landschaftsschutzverordnung im Rahmen der Baugenehmigung erteilt. Soll ein Bauvorhaben im

Freistellungsverfahren durchgeführt werden, so ist parallel zum Freistellungsantrag ein Antrag auf

eine Befreiung von den Bestimmungen der Landschaftsschutzverordnung bei der Unteren

Naturschutzbehörde am Landratsamt Starnberg zu stellen.

Die Befreiung kann jeweils unter Auflagen erteilt werden. Besonders hohe Ansprüche sind im

vorliegenden Fall an eine möglichst naturnahe Gestaltung der Lärmschutzwände zu stellen.

4.4   Sonstige Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet

Werden über die baurechtlichen Festsetzungen hinaus weitere Maßnahmen (z.B.

Geländeveränderungen, Baumfällungen und Veränderungen am Gehölzbestand usw.) durchgeführt

werden, bedarf dies einer Gestattung durch die Untere Naturschutzbehörde.

4.5   Freiflächengestaltungsplan

Mit jedem Bauvorhaben (auch Bauvorhaben im Genehmigungsfreistellungsverfahren) ist ein

Freiflächengestaltungsplan vorzulegen, der auch Maßnahmen zum Schutz der Bäume während der

Bauzeit enthält. Zum Baumschutz ist auch ein zusätzlicher eigenständiger Baumschutzplan

zulässig. Zur Neupflanzung sind ausschließlich standortgerechte heimische Gehölze zulässig. Im

Freiflächengestaltungsplan sind die Feintrassierung der Wege und die Situierung der

Nebenanlagen exakt einzumessen bzw. darzustellen.

4.6   Abstand zum Gewässer / Unterhaltung

Entlang des Gewässers ist ein mit Lkw befahrbarer Uferstreifen von mind. 5 m Breite von jeglichen,

auch anzeige- und genehmigungsfreien Anlagen, Ablagerungen oder sonstigen Hindernissen

freizumachen und ständig freizuhalten.

4.7 Wild abfließendes Wasser

Aufgrund der Topografie ist mit wild abfließendem Wasser zu rechnen, daher sind die

Bauvorhaben entsprechend zu sichern. Das natürliche Abflussverhalten darf nicht so verändert

werden, dass Nachteile für andere Grundstücke entstehen (§ 37 WHG).

4.8 Altlastenverdachtsflächen

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes der Gemeinde sind keine Grundstücksflächen

im Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), Stand 14. August 2017

aufgeführt, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.

Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens

festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist

unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 Bay-

BodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw.

die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.

4.9 Wasserversorgung

Sämtliche Neubauten sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschließen. Die

hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass ausreichende Betriebsdrücke

und auch die Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall über die öffentliche Anlage

gewährleistet sind. Der zu erstellende Hydrantenplan ist vom Kreisbrandrat gegenzuzeichnen.

4.10 Abwasserentsorgung

Sämtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage anzuschließen.

4.11 Vermeidungsmaßnahme als Hinweis

Die Verhinderung von Eintrag von wassergefährdenden Stoffen in den Ammersee ist durch den

Einsatz von technisch einwandfreiem Gerät zu gewährleisten. Es ist ebenfalls zu gewährleisten,

dass während der Baumaßnahme kein Erdreich durch Starkregenereignisse in den Ammersee

gespült wird.

AutoCAD SHX Text
1746

AutoCAD SHX Text
1747

AutoCAD SHX Text
1749/1

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
1745

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
1743

AutoCAD SHX Text
1744

AutoCAD SHX Text
1739

AutoCAD SHX Text
1739/1

AutoCAD SHX Text
1741

AutoCAD SHX Text
1749/3

AutoCAD SHX Text
1749/4

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
1749/2

AutoCAD SHX Text
77


	Pläne und Ansichten
	N1541_BPlan_Wartaweil_E_Planzeichnung_181130-B-Plan-gesamt


